
 

 
 
 

Ablauf HeizungsCheck  
Stand 23. Juni 2008  
 
Ausfüllen des Anmeldungsformulars über www.heizungscheck.at oder 
Papierformular (Papierformular ist nur auf Anfrage vom Antragsstellenden 
bei der Förderstelle erhältlich > Tel: 0662/8042-3863) Das Formular kann 
nur vom Kunden (Förderwerber) ausgefüllt werden, eine Anmeldung durch 
den Installateur ist NICHT möglich. 
 

 
 
 

 
 
Der Kunde kann über den Link im Anmeldungs-Mail (wird an die 
angegebene Adresse gesendet) das Antragsformular abrufen. 



 

 
 
 
 
Antragsformular für Kunden: 
 

 
 
wichtig ist dass der Kunde den Antrag komplett (alle Punkte) ausfüllt.  
WICHTIG: ist bereits ein Energieausweis vorhanden bitte die 
13stellige Prüfstempelnummer unter dem Punkt "Gebäude" 
angeben. 
 



 

 
 
Ablauf für den Installateur: 
 
Sobald der Kunde den Antrag abgesendet hat scheint der Antrag beim 
ausgewählten Installateursunternehmen im Fördermanager unter dem 
Punkt "Heizungscheck" > Zu Erledigen auf. 
 

 
 
um die Unterlagen (z.B. gescannte Rechnung, Wärme-EnergieCheck 
etc...) des Kunden hinzuzufügen wählen Sie den Kunden mit Mausklick 
aus. 
 
Sobald der Kunde ausgewählt ist öffnet sich im unteren Teil des 
Bildschirms die Kundenansicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Unter dem Punkt "Dokumente/Kommentare" können die 
gescannten/digitalen Dokumente wie Protokolle und Rechnungen 
hochgeladen werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durch Klick auf "Protokoll hinzufügen" öffnet sich ein Feld für den 
Dokument-Upload > 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit Klick auf den "Durchsuchen Button" öffnet sich ein Fenster in welchem 
Sie das gewünschte Dokument auf Ihrem Computer suchen und 
auswählen können. 



 

 
 
 

 
 
Wählen Sie die gewünschte Datei aus und klicken Sie auf "Öffnen". Mit 
anschließendem Klick auf "Speichern" scheint die Datei dann im 
Protokollfeld auf. Sie können diesen Vorgang für jedes Dokument 
wiederholen bis alle für die Förderstelle benötigten Unterlagen im 
Fördermanager ersichtlich sind. Es werden alle Dateiformate akzeptiert. 
 

 
 



 

 
 
 
Sind alle erforderlichen Dokumente hochgeladen klicken Sie unter dem 
Punkt "Grunddaten" auf "Protokoll fertig". 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobald Sie auf "Protokoll fertig" geklickt haben, wird das Dokument an die 
Förderstelle zur Prüfung weitergeleitet und kann nicht mehr vom 
Installateur verändert werden.  
 
 
Bitte beachten Sie noch die wichtigen und förderrelevanten 
Hinweise auf der nächsten Seite, damit der Kunde verlässlich ALLE 
durchgeführten Maßnahmen gefördert bekommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

WICHTIGE HINWEISE: 
 
� Eine gescannte Rechnung (Rechnungsmuster finden Sie 

auf www.heizungscheck.at > unter Downloads > 
Installateure) muss für die Förderstelle im Fördermanager 
hochgeladen sein da sonst nicht ersichtlich ist welche 
Maßnahmen der Kunde durchgeführt hat, ist keine 
Rechnung vorhanden geht die Förderstelle davon aus dass 
der Kunde keine Maßnahmen durchgeführt hat und somit 
wird auch keine Förderung ausbezahlt.  

 
� Das WärmeEnergieCheck Protokoll ist für jeden 

HeizungsCheck verpflichtend im Fördermanager 
hochzuladen, ansonsten wird der HeizungsCheck storniert.  

 
� Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt muss 

für eine erfolgreiche Förderauszahlung das Protokoll 
"Hydraulischer Abgleich" im Fördermanager hochgeladen 
werden.  

 
� Energieausweis: damit der Kunde den Energieausweis 

gefördert bekommt muss der Kunde eine Energieausweis-
Prüfstempelnummer (13stellig) vorweisen können, am 
besten diese auf der Rechnung vermerken oder vorab am 
Antragsformular der Förderstelle bekannt geben.  

 
� KEINE DOPPELFÖRDERUNG MÖGLICH! 

Hat ein Kunde bereits im Zuge einer Solaranlagen oder 
Holzheizungsförderung Maßnahmen ergriffen bzw. 
gefördert bekommen (z.B. Energieausweis) wird die 
Förderung nicht doppelt ausbezahlt (Förderanträge werden 
von den Förderstellen auf Doppelanträge überprüft). 

 
� Die Abwicklung der Förderung erfolgt ausschließlich 

elektronisch über www.foerdermanager.net. Die 
Zusendung schriftlicher Dokumente per Post/Fax kann aus 
organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt 
werden. 


